
1.
Ich werde alles mir Machbare tun die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem 
und seelischem Schaden, vor Missbrauch und Gewalt zu schützen. 

2.
Ich unterstütze Mädchen und Jungen darin, traditionelle Rollenerwartungen zu reflektieren sowie 
Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbehauptung zu entwickeln.

3.

Ich respektiere die individuellen Grenzen der Kinder und Jugendlichen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham von Mädchen und 
Jungen.

4.

Ich bin sensibel gegenüber sexistischem, diskriminierendem und gewalttätigem verbalem oder 
nonverbalem Verhalten. Ich versuche alles mir Mögliche zu tun um dieses Verhalten zu 
unterbinden.

5.
Ich gestalte die Beziehung zu Kindern und Jugendlichen transparent und gehe 
verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um.

6. Ich achte die Persönlichkeit und Würde von Kindern und Jugendlichen.

7.

Ich nutze meine Funktion und Rolle in der Kinder- und Jugendarbeit nicht für sexuelle Kontakte zu 
mir anvertrauten jungen Menschen. Jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen ist eine 
strafbare Handlung mit entsprechenden disziplinarischen und strafrechtlichen Folgen.

8.
Ich bemühe mich jede Form persönlicher Grenzverletzung auch bei Anderen bewusst wahr zu 
nehmen und spreche diese Situationen offen an.

9.
Bei Bedarf hole ich mir Unterstützung. Im Kontfliktfall wende ich mich an die Verantwortlichen auf 
der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen sthet dabei anerster Stelle.

Daher verpflichte ich mich dazu, folgenden Verhaltenskodex einzuhalten:

Wir haben Mitverantwortung für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
Wir wollen sie vor sexualisierten Übergriffen, sexualisierter Atmosphäre und geschlechtsspezifischer 
Diskriminierung schützen. Täter und Täterinnen haben unter uns nichts verloren. Daher treten wir ein für 
eine offene Auseinandersetzung mit dem Thema. Dies verbessert die Qualität unserer Kinder- und 
Jugendarbeit. Kinder und Jugendliche sollen sich bei uns sicher fühlen.

Verhaltenskodex zur Prävention sexualisierter Gewalt
in der Kinder- und Jugendarbeit der Bayerischen Trachtenjugend

Dieser Verhaltenskodex wurde am XX.YY.ZZ vom Landesjugendausschuss beschlossen.



Zur Verwendung für Jugendleiterinnen und Jugendleiter

Leitlinien zum Vorgehen im Verdachtsfall (Prävention sexueller Gewalt) 
- Flussdiagramm mit Handlungsvorschlägen

Der Schutz und das Wohlergehen des/der Betroffenen stehen immer an erster Stelle

Für die Jugendleiterinnen und Jugendleiter gilt der Verhaltenskodex zur Prävention sexualisierter Gewalt
in der Kinder- und Jugendarbeit der Bayerischen Trachtenjugend.

Sollte einem Jugendleiter oder einer Jugendleiterin ein Verdachtsfall hinsichtlich sexualisierter Gewalt 
an Schutzbefohlenen bekannt werden, kann untenstehendes Flussdiagramm als Handlungsleitfaden dienen.

Verdachtsfall 

Ersteinschätzung 

Besprechung mit 
Vertrauenspersonen des 
Verbandes; ggf. im Verein 

Austausch mit externen 
Beratungsstellen, z.B.: IMMA 
für Mädchen, 
kibs für Jungen, 
Wildwasser, 
AMYNA 

Kontakt zu 
Vertrauenspersonen über 
Gaujugendvertretung oder 
Geschäftsstelle erfragen 
 

Sofortmaßnahmen: 
Ruhe bewahren! Überlegt handeln! 
Vorläufige Sicherheit des Opfers 
gewährleisten;  
Grenzverletzendes Verhalten unterbinden; 
Ggf. Eltern unterrichten 
 

Wichtig:  
Akribische Dokumentation 
 
Gesprächsprotokolle mit Datum und 
Uhrzeit; 
Direkte Rede verwenden 
 
Beobachtungsprotokolle 

vager Verdachtsfall 
merkwürdiges / 

grenzverletzendes 
Verhalten. Gerücht 

Erheblicher Verdacht 
Bericht des Opfers  

Klärung des Sachverhalts 

Unbegründeter Verdacht: 
Gerüchte ausräumen 
Vollständige Rehabilitation 
des/der unter Verdacht 
geratenen Mitarbeiters in der 
Jugendarbeit 
Dokumentation aufbewahren 

Beobachteter Missbrauch 

Vorstand/Leitung 
informieren 

Krisenteam bilden: Leitung in 
der Regel aus externen 
Fachberatungsstellen; 
beratende Teilnehmer: 
Vertrauenspersonen des 
Verbandes und 
Verwantwortliche des 
Vereins/Gaues/Verbandes 

Opfer in Sicherheit bringen 
/ Situation entschärfen 

Vager, erheblicher oder erwiesener Verdacht 
Regelmäßige Information, Beratung und Absprache zum weiteren Vorgehen im Krisenteam 
stets unter Wahrung der Interessen des Opfers, ggf. weitere Recherchen 

Maßnahmen zum Schutz des 
Opfers/Hilfsangebote 
 
Information der Eltern 
 
Meldung an Jugendamt /Polizei 

Umgang mit dem/der 
Verdächtigen bzw. Täter/in? 
 
Konfrontation/ Sanktionen 
durchführen? 
Anzeige? 
ggf. Fürsorgepflicht für 
Beschuldigten wahren! 

Beratung und Information 
weiterer Beteiligter? 
 
Andere Mädchen/Jungen und 
deren Eltern 
 
Kolleg(inn)en, Honorarkräfte 

Interne und externe 
Kommunikation-Ansprechartner 
und Zuständigkeiten: 
 
BTV/KJR/SJR/BJR/Jugendamt/ 
Politik 
 
Medien und Öffentlichkeit 
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